
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/5/31 4Ob23/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1988

Norm

UrhG §42a

UrhG §42c

Rechtssatz

Kein Fall der freien Werknutzung im Sinne des § 42 a UhrG liegt vor, wenn ein im Flur eines Hauses angebrachtes

Wahlkampfplakat gezielt fotogra7ert und dann als Illustration eines Artikels in einer Zeitschrift der keine

"Tagesereignisse" betroffen hat, verwendet wurde. "Gloria Wahlkampfporträt".

Entscheidungstexte

4 Ob 23/88

Entscheidungstext OGH 31.05.1988 4 Ob 23/88
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